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Grundsätze der Verwaltung für die Prüfung der 
Einkunftsabgrenzung zwischen nahe stehenden Personen in 
Fällen von grenzüberschreitenden Funktionsverlagerungen 
(Verwaltungsgrundsätze – Funktionsverlagerung) 

Bezug: BMF-Schreiben vom 13.10.2010 – IV B 5 - S 1341/08/10003 

  
Mit Schreiben vom 13.10.2010 (IV B 5 - S 1341/08/10003) hat das Bundesministerium der 
Finanzen die Grundsätze für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung zwischen nahe stehenden 
Personen in Fällen von grenzüberschreitenden Funktionsverlagerungen veröffentlicht. 

 

Das Schreiben regelt die Grundsätze der Verwaltung für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung von 
im Inland Steuerpflichtigen in den Fällen grenzüberschreitender Funktionsverlagerungen i. S. d. 
§ 1 Abs. 3 S. 9 und 10  AStG und für die Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes in diesen 
Fällen. Der Fremdvergleichsgrundsatz ist der international anerkannte Standard für die 
Bestimmung von Verrechnungspreisen für grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen zwischen 
verbundenen Unternehmen (nahe stehende Personen i. S. d. § 1 Abs. 2 AStG). 

 

Die Bestimmung von Verrechnungspreisen ist demnach keine „exakte Wissenschaft”, sondern 
erfordert eine angemessene Beurteilung im einzelnen Fall (Tz. 1.13 OECD Leitlinien). Die 
Grundsätze dieses Schreibens sollen unter Respektierung der unternehmerischen 
Dispositionsfreiheit (Rn. 145 ff.) vor allem auch dazu beitragen, Doppelbesteuerung in 
Übereinstimmung mit den internationalen Grundsätzen zu vermeiden oder Besteuerungskonflikte 
zu lösen. 

 

Wenn Steuerpflichtige bei ihrer Einkünfteermittlung die Grundsätze dieses Schreibens beachten, 
kommt es zu keiner Berichtigung der Einkünfte nach § 1 AStG. Die Wirkungen innerstaatlicher 
Vorschriften werden durch die Geltung des Fremdvergleichsgrundsatzes, den Deutschland in 
seinen DBA – entsprechend Art. 9 OECD-MA  – niedergelegt hat, ggf. begrenzt. 

 

Die Grundsätze dieses Schreibens gelten auch für Funktionsverlagerungen ins Inland. 

 
 
 


